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Kurztitel 

Inverkehrbringen, Import und Verbringen von Räuchermischungen, die cannabinomimetisch wirksame Stoffe 
enthalten 

Kundmachungsorgan 

BGBl. II Nr. 58/2009 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 158/2011 

§/Artikel/Anlage 

§ 1 

Inkrafttretensdatum 

04.03.2009 

Außerkrafttretensdatum 

13.05.2011 

Text 

§ 1. Das Inverkehrbringen von Räuchermischungen, die einen oder mehrere der in der Anlage genannten 
Stoffe enthalten, ist verboten. Gleiches gilt für den Import oder das Verbringen nach Österreich. 


